Anlage 3 zu VV Nummer 13.4.1 zu § 44 LHO Baden Wiirttemberg vom 1. Januar 2019

Allgemeine Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektférderung an
kommunale Korperschaften (ANBest-K)

Die ANBest-K enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne
des § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwV{fG) und ihre Erlauterung.
Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheids, soweit dort
nicht ausdrucklich etwas anderes bestimmt ist. Der Zuwendungsgeber behalt sich
vor, nachtraglich eine Auflage aufzunehmen, zu andern oder zu erganzen.

1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

1.1 Die Zuwendung darf nur fur den im Zuwendungsbescheid bestimmten
Zweck verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam
zu verwenden.

1.2 Der der Bewilligung zu Grunde liegende Kosten- und Finanzierungsplan
ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die darin enthaltenen
Eigenmittel und Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen
Dritter) des Zuwendungsempfangers sind als Deckungsmittel fur alle
zuwendungsfahigen Ausgaben einzusetzen.

1.3 Die Ausfuhrung einer BaumalRnahme muss der der Bewilligung zu Grunde
liegenden Planung sowie den technischen und baurechtlichen Vorschriften
entsprechen. Von den Bauunterlagen darf nur abgewichen werden, soweit
die Abweichung baufachlich nicht zu einer wesentlichen Anderung des
Bau- und/oder Raumprogramms fuhrt.

1.4 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als
sie innerhalb von drei Monaten nach der Auszahlung flr
zuwendungsfahige Ausgaben bendtigt wird. In der Anforderung sind die
erwarteten zuwendungsfahigen Ausgaben darzustellen. Sind an der
Finanzierung mehrere Zuwendungsgeber beteiligt, darf die Zuwendung
jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber
angefordert werden.

1.5 Abweichend von Nummer 1.4 gilt bei HochbaumalRnahmen, dass von der
Zuwendung,

1.5.1 20 Prozent nach Vergabe des Rohbauauftrags,
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1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.6

1.7

1.8

2.1

2.11

2.1.2

30 Prozent nach Vorlage der baurechtlichen Abnahmebescheinigung fur
den Rohbau,

40 Prozent nach Vorlage der baurechtlichen
Schlussabnahmebescheinigung und

10 Prozent nach Vorlage des Verwendungsnachweises angefordert
werden konnen;

Teilbetrage von weniger als 10 000 Euro werden nicht ausgezahilt.

Zuwendungen von nicht mehr als 25 000 Euro werden erst nach Vorlage
des Verwendungsnachweises ausgezahilt.

Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung durfen nur vereinbart, oder
bewirkt werden, soweit dies allgemein Ublich oder durch besondere
Umstande gerechtfertigt ist.

Nachtragliche Verminderung der zuwendungsfahigen Ausgaben oder
Veranderung der Deckungsmittel

Wenn nach der Bewilligung

- sich die zu Grunde gelegten zuwendungsfahigen Ausgaben
vermindern oder

- sich die zu Grunde gelegten Einnahmen erhéhen oder
— neue Deckungsmittel hinzutreten,

ermalligt sich die Zuwendung insoweit, als der Saldo aller
Anderungsbetrége - ohne Beriicksichtigung von Eigenmittelanderungen -
zu einer Verbesserung der zu Grunde gelegten Finanzierung fuhrt, und
zwar

bei Anteilsfinanzierung entsprechend dem Vomhundertsatz oder dem
Anteil der Zuwendung an den zu Grunde gelegten zuwendungsfahigen
Ausgaben,

bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen Betrag der
Finanzierungsverbesserung; bei anteiliger Fehlbedarfsfinanzierung
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2.2

2.3

2.31

2.3.2

24

3.1

entsprechend dem Vomhundertsatz oder dem Anteil der Zuwendung am
ursprunglich zu Grunde gelegten Fehlbedarf.

Wenn in den Fallen der Nummer 2.1 auch nach einer ErmaRigung der
Zuwendung die verbleibende Summe aller Deckungsmittel (ohne
Eigenmittel) die zuwendungsfahigen Ausgaben Ubersteigt
(Uberfinanzierung), ermaRigt sich die Zuwendung anteilig mit etwaigen
Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber in Hoéhe der Uberfinanzierung.

Wenn bei Festbetragsfinanzierung

der Festbetrag auf das Vielfache eines Betrages, der sich fur eine
bestimmte Einheit ergibt, festgelegt wurde und sich dieses Vielfache nach
der Bewilligung verringert, ermaRigt sich die Zuwendung entsprechend der
Verringerung des Vielfachen;

alleine durch die Zuwendung des Landes und etwaige Zuwendungen
anderer Zuwendungsgeber eine Uberfinanzierung der zuwendungsfahigen
Ausgaben vorliegt, ermafigt sich die Zuwendung anteilig mit etwaigen
Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber in Hohe der Uberfinanzierung.

Die Nummern 2.1 und 2.3 gelten nur, wenn die ErmaRigung der
Zuwendung mehr als 2 500 Euro betragt; bei Vollfinanzierung gelten sie
uneingeschrankt.

Vergabe von Auftragen

Bei der Vergabe von Auftragen zur Erflllung des Zuwendungszwecks sind
die nach dem Gemeindewirtschaftsrecht anzuwendenden
Vergabevorschriften, die Richtlinien fur die bevorzugte Berucksichtigung
bestimmter Bewerberinnen oder Bewerber bei der Vergabe 6ffentlicher
Auftrage und, wenn Auftrage mit einem Gesamtauftragswert von mehr als
100 000 Euro, die uberwiegend durch Zuwendungen finanziert sind,
vergeben werden, fur die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen die
Verfahrensordnung fur die Vergabe offentlicher Liefer- und
Dienstleistungsauftrage unterhalb der EU-Schwellenwerte
(Unterschwellenvergabeordnung - UVgO) zu beachten.
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3.2

5.1

5.11

5.1.2

5.1.3

Verpflichtungen des Zuwendungsempfangers als Auftraggeber gemaf Teil
4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) bleiben
unberuhrt.

Zu beachten sind insbesondere die Verordnungen Uber die Vergabe

— Offentlicher Auftrage (Vergabeverordnung),

— Offentlicher Auftrdage im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung

und der Energieversorgung (Sektorenverordnung),

— von Konzessionen (Konzessionsvergabeverordnung).

Zur Erfiillung des Zuwendungszwecks erworbene oder hergestellte
Gegenstande

Gegenstande, die zur Erfullung des Zuwendungszwecks erworben oder
hergestellt werden, sind fur den Zuwendungszweck zu verwenden und
sorgfaltig zu behandeln. Der Zuwendungsempfanger darf tber sie vor
Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht
anderweitig verflgen.

Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfangers

Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, unverzuglich dem
Zuwendungsgeber anzuzeigen, wenn

er nach Antragstellung/Bewilligung beziehungsweise nach Vorlage des
Verwendungsnachweises weitere Zuwendungen fir denselben Zweck bei
anderen Offentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhalt oder wenn er
weitere Mittel von Dritten erhalt,

der Verwendungszweck oder sonstige fur die Bewilligung der Zuwendung
mafgebliche Umstande sich andern oder wegfallen; hierzu gehort auch
eine Ermafigung der zuwendungsfahigen Ausgaben oder eine
Veranderung der Deckungsmittel (vergleiche insbesondere Nummer 2),

sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der
bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,
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514

5.1.5

5.2

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

die ausgezahlten Betrage nicht innerhalb von drei Monaten fur
zuwendungsfahige Ausgaben verbraucht werden kénnen,;

Gegenstande innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend
dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr bendtigt werden.

Bei Baumalinahmen mit einer Rechnungslegung gemafl Nummer 6.2 ist
der Zuwendungsempfanger verpflichtet, die ihm vom Zuwendungsgeber
gegebenenfalls benannte baufachtechnische Dienststelle rechtzeitig Uber
die erstmalige Ausschreibung und Vergabe, den Baubeginn und die
Beendigung der Baumalinahme zu unterrichten.

Rechnungslegung bei BaumafRnahmen

Der Zuwendungsempfanger muss durch eine Baurechnung (vergleiche
Nummer 6.2) Rechnung legen. Besteht die Baumalinahme aus mehreren
Bauobjekten/Bauabschnitten, sind getrennte Baurechnungen zu fuhren.

Die Baurechnung besteht aus

dem Sachbuch (§ 28 Gemeindekassenverordnung - GemKVO) oder dem
Bauausgabebuch (bei Hochbauten nach DIN 276 in der jeweils geltenden
Fassung gegliedert, bei anderen Bauten nach MalRgabe des
Zuwendungsbescheids); eine gesonderte Buchflhrung ist nicht
erforderlich, wenn die Einnahmen und Ausgaben fur die Baumalinahme
von anderen Buchungsvorfallen getrennt nachgewiesen werden, die
Nachweise den Inhalts- und Gliederungsanspriachen der DIN 276
entsprechen und zur Prufung der Baurechnung beigefugt werden konnen;
Zuwendungsempfanger, die ihr Verfahren auf das neue kommunale
Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt haben, kdnnen das
Bauausgabebuch auf geeignete Weise aus ihrer Buchfiihrung ableiten;
dabei muss die Zahlungsempfangerin oder der Zahlungsempfanger
erkennbar sein; dies kann zum Beispiel Uber die Bezeichnung der
Rechnungsstellerin oder des Rechnungsstellers und die
Kreditorennummer erfolgen;

den Belegen,

den Abrechnungszeichnungen und Bestandsplanen,
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6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

7.1

7.2

den Vertragen uber die Leistungen und Lieferungen mit Schriftverkehr,

den baurechtlichen Genehmigungen, den Prf- und
Abnahmebescheinigungen,

dem Zuwendungsbescheid und den Schreiben Uber die Bereitstellung der
Mittel,

den gepruften, dem Zuwendungsbescheid zugrunde gelegten
Bauunterlagen,

der Gegenuberstellung der ausgefiihrten Flachen und des Rauminhalts
mit der Flachenberechnung des Zuwendungsantrags.

Die Rechnungslegung durch eine Baurechnung ist nicht erforderlich,

bei Festbetragsfinanzierung,

bei der Bemessung des Umfangs der zuwendungsfahigen Ausgaben nach
festen Betragen oder Richtwerten,

wenn der Eigenanteil des Zuwendungsempfangers 50 vom Hundert der
zuwendungsfahigen Ausgaben des Kosten- und Finanzierungsplans nicht
unterschreiten wird, oder

wenn die fur die Baumallinahme von Bund und Landern bewilligten
Zuwendungen zusammen 500 000 Euro nicht Ubersteigen.

Verwendungsnachweis

Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von einem Jahr nach
Erfullung des Zuwendungszwecks, spatestens jedoch ein Jahr nach
Ablauf des Bewilligungszeitraums der im Zuwendungsbescheid
angegebenen Stelle nachzuweisen (Verwendungsnachweis).

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem
zahlenmafigen Nachweis. Auf die Vorlage der Blicher und Belege wird
verzichtet. Gegebenenfalls ist die Prifbescheinigung einer eigenen
Prufungseinrichtung des Zuwendungsempfangers beizufugen.
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7.3

7.4

7.4.1

74.2

7.5

7.6

Im Verwendungsnachweis ist zu bestatigen, dass die
Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides beachtet wurden, die
Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren
worden ist und die Angaben mit den Buchern und Belegen
Ubereinstimmen.

Im Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte
Ergebnis im Einzelnen darzustellen. Auf den vorherigen Sachbericht kann
Bezug genommen werden, wenn dieser die Verwendung der Zuwendung
und das erzielte Ergebnis auch fur den neuen Bewilligungszeitraum
zutreffend darstellt. Daneben ist die Erfullung der im Zuwendungsbescheid
festgelegten Erfolgskriterien oder Kennzahlen darzulegen, soweit sich dies
nicht bereits aus der Darstellung nach Satz 1 ergibt.

Soweit baufachtechnische Dienststellen des Zuwendungsempfangers
beteiligt waren, sind die Berichte dieser Stellen beizufligen.

Bei Baumalinahmen besteht der Sachbericht aus der Erklarung, wann die
Baumalnahme begonnen und wann sie abgeschlossen wurde, sowie aus
der Zusicherung, dass die Baumalinahme entsprechend den im
Zuwendungsbescheid getroffenen Bestimmungen durchgefuhrt worden ist.
Abweichungen im Rahmen der Nummer 1.3 sind gegebenenfalls
besonders zu erlautern. Die Erfullung von im Zuwendungsbescheid
besonders festgelegten Erfolgskriterien oder Kennzahlen ist
nachzuweisen.

Im zahlenmafigen Nachweis sind alle eingesetzten Eigenmittel,
Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des der
Bewilligung zu Grunde gelegten Kosten- und Finanzierungsplans
summarisch auszuweisen. Bei Berucksichtigung von Abschreibungen sind
die (gegebenenfalls anteiligen) Jahresbetrage der Abschreibungen je
berucksichtigungsfahigem Gegenstand auszuweisen. Besteht die
Méoglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz, sind nur
die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) nachzuweisen.

Bei Baumalinahmen ist als zahlenmaliger Nachweis eine den Inhalts- und
Gliederungsansprichen der DIN 276 entsprechend summarische
Darstellung der Einnahmen und Ausgaben und eine Berechnung
entsprechend Nummer 6.2.8 beizufugen. In der summarischen Darstellung
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sind die zuwendungsfahigen Ausgaben und die damit in Zusammenhang
stehenden Einnahmen besonders zu kennzeichnen. Die Summe der
zuwendungsfahigen Ausgaben ist den Deckungsmitteln (vergleiche auch
Nummer 1.2) gegenuberzustellen.

7.7 Darf der Zuwendungsempfanger zur Erfillung des Zuwendungszwecks die
Zuwendung an Dritte als weitere Zuwendungsempfangerinnen oder
Zuwendungsempfanger weitergeben, muss er die Weitergabe davon
abhangig machen, dass die empfangenden Stellen Belege und Vertrage
sowie alle sonst mit der Forderung zusammenhangenden Unterlagen
entsprechend den Aligemeinen Nebenbestimmungen fur Zuwendungen
zur Projektforderung (ANBest-P) aufbewahren und ihm gegenuber
Verwendungsnachweise mit Belegen und Vertragen entsprechend den
ANBest-P erbringen. Diese Nachweise sind dem Verwendungsnachweis
nach Nummer 7.1 beizufugen.

8 Prifung der Verwendung

8.1 Der Zuwendungsgeber ist berechtigt, Bucher, Belege und sonstige
Unterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung auch im
Rahmen einer begleitenden und/oder abschlieRenden Erfolgskontrolle
durch ortliche Erhebungen zu prifen oder durch Beauftragte prifen zu
lassen. Der Zuwendungsempfanger hat die erforderlichen Unterlagen
bereitzuhalten und die notwendigen Ausklnfte zu erteilen. In den Fallen
der Nummer 7.7 sind diese Rechte auch den Dritten gegenuber
auszubedingen.

8.2 Der Rechnungshof ist berechtigt, beim Zuwendungsempfanger zu prifen
(§ 91 LHO).

9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

9.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach

Verwaltungsverfahrensrecht (vergleiche insbesondere §§ 48, 49, 49 a
LVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung fur die
Vergangenheit zurickgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam
wird.
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9.2

9.3

9.3.1

9.3.2

9.4

9.5

9.6

10

Eine Ricknahme mit Wirkung flr die Vergangenheit ist insbesondere
moglich, wenn die Zuwendung durch Angaben erwirkt worden ist, die in
wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollstandig waren.

Ein Widerruf mit Wirkung fur die Vergangenheit ist moglich, wenn der
Zuwendungsempfanger

die Zuwendung nicht, nicht alsbald nach Auszahlung (vergleiche Nummer
5.1.4) oder nicht mehr zur Erflllung des Zuwendungszwecks verwendet
oder

andere Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfullt,
insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht
rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nummer 5) nicht rechtzeitig
nachkommt.

Ein Zuwendungsbescheid wird fur die Vergangenheit unwirksam, soweit
eine auflésende Bedingung eingetreten ist (zum Beispiel nachtragliche
ErmaRigung der zuwendungsfahigen Ausgaben oder Veranderung der
Deckungsmittel nach Nummer 2).

Der Erstattungsanspruch ist vom Eintritt der Unwirksamkeit an
entsprechend den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu
verzinsen (vergleiche auch § 49 a LVwWVf{G).

Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung fur
zuwendungsfahige Ausgaben oder entsprechend weiteren Auflagen (zum
Beispiel Berucksichtigung von Eigenmittel und Einnahmen nach Nummer
1.2) verwendet und wird der Zuwendungsbescheid trotzdem nicht
widerrufen, kdnnen flr die Zeit von der Auszahlung bis zur
zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen entsprechend den
jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen verlangt werden (vergleiche
auch § 49 a LVwWVfG und Nummer 9.5).

Besonderer Widerrufsvorbehalt, Begrenzung der
Zuwendungsverpflichtung
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10.1

10.2

Der Zuwendungsgeber behalt sich vor, den Zuwendungsbescheid ganz
oder teilweise zu widerrufen, wenn die Zuwendung nicht bis zum Ablauf
des Bewilligungszeitraums in Anspruch genommen wird.

Aus der Zuwendungsbewilligung kann nicht geschlossen werden, dass
auch in kunftigen Haushaltsjahren mit einer Zuwendung im bisherigen
Umfang gerechnet werden kann. Mit der Bewilligung ist keine
Verpflichtung des Zuwendungsgebers verbunden, gegen den
Zuwendungsempfanger gerichtete Anspriiche aus Rechtsverhaltnissen,
die sich Uber den Zuwendungszweck oder den Bewilligungszeitraum
hinaus erstrecken, durch Zuwendungen abzudecken.



	Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K)
	1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung
	2 Nachträgliche Verminderung der zuwendungsfähigen Ausgaben oder Veränderung der Deckungsmittel
	3 Vergabe von Aufträgen
	4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworbene oder hergestellte Gegenstände
	5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
	6 Rechnungslegung bei Baumaßnahmen
	7 Verwendungsnachweis
	8 Prüfung der Verwendung
	9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung
	10 Besonderer Widerrufsvorbehalt, Begrenzung der Zuwendungsverpflichtung

